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In Schwellbrunn ist in der Nacht vom 19. auf den

20. Brachmonat durch Einbruch ein Diebstahl vollbracht wor-
den, den wir hier erwähnen, weil es der bedeutendste aller
Diebstähle ist, auf welche man sich in Außerrohden zu be-

sinnen weiß. Der Dieb nahm zwar mit dem baren Gelde

vorlieb, das er vorfand; dieses betrug aber beinahe 3800 st.

Da die Umstände sogleich außer Zweifel setzten, daß der Dieb,
der eine genaue Bekanntschaft mit dem Hause, wo der Dieb-
stahl geschehen war, und mit der Lebensweise der Besitzerinn

desselben verrathen hatte, am Orte selbst wohnen müsse, so

vereinigten sich alle erwachsene Mannspersonen im Dorfe
ganz freiwillig, sich über ihr Alibi am betreffenden Abend

auszuweisen, um so den Thäter herauszufinden und den Ver-
dacht von den Unschuldigen zu entfernen. Der wirkliche Thä-
ter, auf den sich von Anfang an der Verdacht von allen
Seiten her vereinigt hatte, entging zwar dieser Gefahr, in-
dem er frühe genug in Jnnerrohden Anstalten zur Behaup-
tung eines falschen Alibi getroffen und dafür Unterstützung
bei einem Manne gesunden hatte, dessen Titel nicht geeignet

ist, daß man solche Schlechtigkeiten von ihm erwarten sollte.
Andere Umstände brachten dann aber den Dieb vor Ver-
fluß von zwei Wochen an den Tag, und die Entdeckung
rechtfertigte den allgemeinen Verdacht.

Nachlese.

In Wald ist durch ein Vcrmächtniß der erste Grund zu
einem wirklichen Waisenhause gelegt worden, da die Waisen
auch hier bisher noch immer im Armenhause, im gefährlichen
Durcheinander mit allerlei erwachsenem Volke, aufwachsen
mußten. Das Vermächtnis! rührt von der Frau Rathsherr
Schläpfer, geb. Tobler, her, die den 26. Mai in Trogen
beerdigt worden ist und der Hcimathgemeinde ihres Mannes
750 st. für obigen Zweck vergäbet hat.
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